
Glasidentifizierung

Gift: exogener (d. h. von außen an 
den Organismus herangebrachter) 
oder endogener (d. h. im Organismus 
entstehender) chemisch oder physi
kalisch-chemisch wirkender Stoff, 
der hinsichtlich Qualität, Quantität 
oder Konzentration körper- oder or
ganfremd ist und daher Funktions
störungen im lebenden Organismus 
hervorruft. Diese Funktionsstörun
gen können zum Tod führen. Die 
mengenmäßige Abhängigkeit ist für 
die Giftwirkung mit von bestimmen
der Bedeutung.
Der Verkehr mit G. wird durch das 
Giftgesetz und die entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen ge
setzlich geregelt. Die dem Gesetz als 
G. der Abt. 1 und der Abt. 2 unter
stellten G. sind im „Verzeichnis ein
gestufter G.“ aufgeführt.

Gifterlaubnis: staatliche Entschei
dung, die die Herstellung, Gewinnung 
und Verarbeitung, die Lagerung, die 
Verwendung, den Erwerb, den Besitz 
und die Abgabe von Giften der Abt. 1 
gestattet. Der Transport von Giften 
der Abteilungen 1 und 2 und der Er
werb bestimmter Gifte der Abt. 2 
kann ebenfalls erlaubnispflichtig 
sein, wenn es für die Gewährleistung 
von Ordnung und Sicherheit erfor
derlich ist. Für die Erteilung ist die 
DVP zuständig. (Das Verzeichnis der 
eingestuften Gifte wird durch das 
Ministerium für Gesundheitswesen 
geführt)
Die Erlaubnis kann — auf Antrag — 
erteilt werden: 1. unbefristet an Be
triebe und Einrichtungen zur Her
stellung, Gewinnung und Verarbei
tung, zur Lagerung, Verwendung, 
Erwerb und Besitz sowie zur Abgabe; 
2. befristet an Giftbeauftragte im 
Rahmen der den Betrieben und Ein
richtungen, denen sie angehören, er
teilten Erlaubnis; 3. für den einmali
gen Erwerb an Betriebe und Ein
richtungen sowie an Einzelpersonen

für eine zeitlich und mengenmäßig 
begrenzte Verwendung.
Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt. 
Sie kann widerrufen werden. Für be
stimmte Betriebe, insbesondere des 
Gesundheitswesens, des Hoch- und 
Fachschulwesens und des Veterinär
wesens, werden die G. auf der Grund
lage von Regelungen der zuständigen 
Minister erteilt.

Giftgesetz —> Gift

Giftnachweis -» toxikologisch-che
mische Analyse

Gipsabformung: im Gips-Naß verfah
ren oder Gips-Trockenverfahren vor
genommene Abformung einer re
liefartigen Spur, z. B. Schuh-, Fuß
oder Fahrzeugspuren.

Girlande -> Bindungsform der 
Schrift

Glasbruch -» Glasspuren

Glasdurchschuß: Beschädigung in 
Tafelglas (Glasscheiben), die durch 
Schußeinwirkung entstanden ist. Der 
G. ist charakterisiert durch Material
defekt (Loch) in Form eines Viel
ecks; auf der Einschußseite ist der 
Lochrand glatt und scharfkantig; auf 
der Ausschußseite erweitert sich die 
Schußöffnung trichterförmig und be
sitzt muschelförmige Ausbrechungen, 
die mit Glasstaub behaftet sind; um 
die Durchschußöffnung herum befin
den sich eine Vielzahl wellenförmig 
(nicht gerade) verlaufender Radial
sprünge; konzentrische Sprünge sind 
nur in geringer Zahl bzw. gar nicht 
vorhanden. Sie lassen sich von an
deren Glasbeschädigungen, die durch 
geworfene Steine, Hitzeeinwirkung 
u. a. mehr entstanden sind, unter
scheiden. —» Glasspuren

Glasidentifizierung: zur Vorberei-
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